
 Gebührenordnung Reit- und Fahrverein Gechingen e. V.                                       01.11.2025 

Kinder Jugendliche   Erwachsene 
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr Personen ab dem 15. bis zum vollend. 18. Lebensjahr   Personen, die das 18. Lebensjahr erreicht haben 
 - in Ausbildung bis zum vollend. 20. Lebensjahr    - in Ausbildung, ab dem 21. Lebensjahr 
 - Studenten bis 27 Jahre (Ausbildungsnachweis muss erbracht werden)  - Studenten, die das 28. Lebensjahr erreicht haben 

Aufnahmegebühr 
Die Aufnahmegebühr beträgt einen Jahresbeitrag. 

Kinder und passive oder fördernde Mitglieder sind von der Aufnahmegebühr befreit. 
 

Jahresbeitrag 

Kinder 30,00 € 
 Jugendliche 40,00 € 

Erwachsene 70,00 € 

Ehepaare 95,00 € 

Familien (Erwachsene + Jugendliche/Kinder)  110,00 € 

Passive oder fördernde Mitglieder 30,00 € 

Passive oder fördernde Ehepaare 40,00 € 

Passive oder fördernde Familien 45,00 € 
 

Anlagennutzung mit Privatpferden                                                        Vereinsmitglieder                        Nichtmitglieder 

Anlagennutzungsgebühr (pro Pferd/Monat) 30,00 € 60,00 € 

Anlagennutzung (pro Pferd/Tag) 5,00 € 12,00 € 

 

Reitunterricht mit Schulpferden – Reit-Monats-Abo mit festem Stammplatz in der Woche 

Gruppenstunde 60 min. Kinder und Jugendliche 
Erwachsene 

70 € 
90 € 

Longestunde/Einzelstunde 30 min Kinder und Jugendliche 
Erwachsene 

90 € 
110 € 

Pferde 1x1 Kinder 6 – 10 Jahre 50 € 

Gruppenstunden 60 min. Privatpferdereiter 50 € 
 

Reitunterricht mit Schulpferden – (u.a. zusätzliche Reitstunden) 

Reitstunde (60 Min.) 
  

Kinder und Jugendliche 17,00 € 
- 

Erwachsene 22,00 € 

Longestunde (30 Min.) Kinder und Jugendliche 22,00 € 
- 

Erwachsene 27,00 € 

Einzelstunde (30 Min.) Kinder und Jugendliche 22,00 € 
- 

Erwachsene 27,00 € 
 

Reitunterricht mit Privatpferden 

Bei Zahlung der monatlichen Anlagegebühr   pro Std. (60 Min.) 12,00 € 17,00 € 
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Kinder Jugendliche   Erwachsene 
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr Personen ab dem 15. bis zum vollend. 18. Lebensjahr   Personen, die das 18. Lebensjahr erreicht haben 
 - in Ausbildung bis zum vollend. 20. Lebensjahr    - in Ausbildung, ab dem 21. Lebensjahr 
 - Studenten bis 27 Jahre (Ausbildungsnachweis muss erbracht werden)  - Studenten, die das 28. Lebensjahr erreicht haben 

10 Arbeitsstunden pro Person (Mitglieder die aktiv die Anlage nutzen)         Ersatzweise pro Stunde 

Erwachsen                                  (ab dem Jahr in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird) 12,00 € 

Kind / Jugendliche                    (ab dem Jahr in dem das 10. Lebensjahr vollendet wird) 6,00 € 

 

 

Die Gebühren und Kosten werden von Ihrem Konto eingezogen; bitte erteilen Sie uns hierfür ein entsprechendes Lastschriftmandat. 


